
Staatsanzeiger · Freitag, 27. Januar 2012 · Nr. 3 Ausschreibung und Vergabe 11

NRW verabschiedet
Tariftreue- und
Vergabegesetz
DÜSSELDORF. Der Landtag von
Nordrhein-Westfalen hat ein Ta-
riftreue- und Vergabegesetz ver-
abschiedet. Danach dürfen öffent-
liche Aufträge „nur an Unterneh-
men vergeben werden, die sich bei
der Angebotsabgabe durch Tarif-
treueerklärung gegenüber dem öf-
fentlichen Auftraggeber schriftlich
verpflichtet haben, ihren Beschäf-
tigten (ohne Auszubildende) bei
der Ausführung der Leistung we-
nigstens ein Mindeststundenent-
gelt von 8,62 Euro zu zahlen“.

Der Mindestlohn gilt auch für
Subunternehmen und Leiharbeit-
nehmer. Künftig sollen bei der
Auftragsvergabe zudem verstärkt
ökologische und soziale Aspekte
berücksichtigt werden, etwa in der
Leistungsbeschreibung, als Eig-
nungs- oder Zuschlagskriterien.
Auftragnehmer müssen entspre-
chende Verpflichtungserklärun-
gen etwa zur Frauenförderung
oder zur Einhaltung von Arbeits-
normen abgeben. Auch die Lan-
desregierung in Baden-Württem-
berg plant, ein Tariftreue-Gesetz
einzuführen. Informationen dazu
liegen aber noch nicht vor. (leja)

Vergabestelle schließt Nachunternehmer bei der
Angebotswertung wegen fehlender Erfahrung aus
Bieter konnte geforderte Umsatzangaben für die vergangenen drei Jahre nicht nachweisen

DÜSSELDORF. Öffentliche Auf-
traggeber dürfen von Bietern Eig-
nungsnachweise in Form von Um-
satznachweisen der vergangenen
drei Jahre verlangen, auch wenn sie
damit Bieter ausschließen, die erst
seit kürzerer Zeit am Markt tätig
sind. Dies hat das Oberlandesge-
richt (OLG) Düsseldorf in einem

Beschluss vom 16. November 2011
(Verg 60/11) klargestellt.

In dem konkreten Fall ging es
um die Vergabe eines Bauauftrags
für ein Großprojekt mit einem Ge-
samtauftragswert von über 200 Mil-
lionen Euro. Die Bieter mussten ein
bestimmtes Formblatt (Eigenerklä-
rung zur Eignung) ausfüllen. Darin

war unter anderem der Umsatz des
Unternehmens in den letzten drei
abgeschlossenen Geschäftsjahren
(2008 – 2010) anzugeben.

Ein Bieter wurde ausgeschlos-
sen, weil das von ihm vorgesehene
Nachunternehmen für Betonstahl-
Verlegearbeiten erst zwei Jahre zu-
vor gegründet wurde. Es hatte in
dem Formblatt für das Jahr 2008
Umsätze in Höhe von „0,00 Euro“
angegeben. Die Vergabestelle
schloss daher das Angebot von der
Wertung aus. Dagegen strengte der
betroffene Bieter ein Nachprü-
fungsverfahren vor der Vergabe-
kammer an, das zunächst erfolg-
reich war. Die Vergabekammer
ordnete eine erneute Angebotsaus-
wertung an, bei der der Bieter be-
rücksichtigt werden sollte.

Gegen diesen Beschluss klagte
die Baubehörde beim OLG Düssel-
dorf. Dieses gab der Behörde recht
und lehnte den Nachprüfungsan-
trag ab. Die Richter begründeten
dies unter anderem damit, dass der
Nachunternehmer nicht die Min-
destanforderungen erfüllen würde,

was dazu zwinge, das Angebot aus
der Wertung zu nehmen. Der Eig-
nungsmangel des Nachunterneh-
mers schlage auf den Bieter durch,
so die Richter. Entscheidend sei,
dass das betreffende Formblatt An-
gaben zur Geschäftstätigkeit in den
letzten drei Geschäftsjahren sowie
jeweils Umsatzangaben für die Jah-
re 2008 bis 2010 verlangt habe. Da-
raus ergebe sich die Mindestanfor-
derung, dass das Unternehmen vor
Erteilung des Auftrags bereits drei
Jahre auf dem Markt tätig gewesen
sein müsse.

„Das Vorhaben war ein Groß-
bauvorhaben, insoweit ist es nicht
unangemessen, solche Mindestan-
forderungen zu stellen“, bestätigt
Klaus Knörle, von der Auftragsbera-
tungsstelle der IHK Region Stutt-
gart das Urteil. „Auftraggeber dür-
fen diese Anforderungen stellen“,
sagt Knörle. Der Nachunternehmer
habe Betonstahlarbeiten angebo-
ten. Da gehe es nicht um unterge-
ordnete Teilleistungen, so Knörle.
Hier stehe die Sicherheit des Bau-
werks im Vordergrund. (leja)

Im vorliegenden Fall konnte der Nachunternehmer, der die Betonstahl-Verlegearbeiten
ausführen sollte, die nötige Markterfahrung nicht vorweisen. FOTO: DPA

parency International Deutsch-
land nach Einführung eines inter-
netbasierten Hinweisgebersys-
tems im Lande sollte endlich
nachgekommen werden.

Bieter, die das Vertrauen in das
Vergabeverfahren dadurch unter-
minieren, dass sie versuchen, den
Ausgang durch Bestechung zu be-
einflussen, sollten öffentlich be-
kannt gemacht werden. Bundes-
länder, die ein Korruptions-Regis-
ter führen, berichten überwiegend
positiv über die abschreckende
Wirkung; ein zentrales Bundesre-
gister wäre sinnvoller.

Transparenz wird durch
öffentliche Kontrolle sichergestellt

Großprojekte sind in besonderer
Weise anfällig für Korruption und
unlauteren Wettbewerb. Transpa-
rency International hat hierzu ein
besonderes Vertragswerk zur Auf-
rechterhaltung der Transparenz
und Vermeidung von Korruption
bei der Vergabe von Subunterneh-
merleistungen entwickelt, den In-
tegritätspakt. Das Vertragswerk
wurde etwa beim Neubau des
Flughafens Schöneberg angewen-
det. Dies sollte bei Großprojekten
in Baden-Württemberg ebenfalls
der Fall sein.

Die Veröffentlichung aller abge-
schlossenen Verträge ab einer Baga-
tellgrenze würde auffällige Häufun-
gen von Aufträgen an einzelne Bieter
aufdecken. Die Veröffentlichung
wesentlicher Teile der Vergabever-
merke könnte einen Beitrag leisten.

Letztlich ist ein transparentes
Vergabeverfahren jedoch nur dann
gewährleistet, wenn es auch gericht-
lich vollständig überprüft werden
kann. Das ist im Unterschwellenbe-
reich bis heute – trotz massiver Kritik
– nicht oder nur eingeschränkt der
Fall. Die Nachprüfungsmöglichkeit
sollte grundsätzlich nicht nur für
den unmittelbar unterlegenen Bie-
ter gelten. Interesse an dem recht-
mäßigen Verwaltungshandeln und
an der Einhaltung des Vergabever-
fahrens haben auch andere Bieter.

Dazu gehört auch, dass die Bun-
desländer die Informationsfrei-
heitsgesetze in Kraft setzen. Damit
ist ein Rechtsanspruch für Personen
verbunden, Zugang zu amtlichen
Informationen zu erhalten. Baden-
Württemberg hängt hier seit Jahren
hinterher.

Das Land Baden-Württemberg
hat einen Vertrauensanwalt einge-
setzt, der Hinweise auf Korruption
und sonstige Verstöße entgegen-
nimmt, qualifiziert bearbeitet und
die entsprechenden Stellen infor-
miert. Seine Funktion sollte ausge-
baut und stärker öffentlich bekannt
gemacht werden. Auch der Forde-
rung des Landeskriminalamts Ba-
den-Württemberg und von Trans-

Expertenbeitrag:
Korruption Viele Maßnahmen sind nötig,

um Transparenz zu verbessern

Die Mehrheit der Aufträge wird
nicht europaweit ausgeschrie-
ben. In diesem unterschwelligen
Bereich gehören Kommunen zu
den wichtigsten Auftraggebern.
Gerade hier ist Transparenz nö-
tig, um das Vertrauen in das ge-
setzmäßige Handeln der Ver-
waltung zu erhalten und dem
Korruptionsrisiko vorzubeugen.
Sie lässt sich durch eine Vielzahl
von Maßnahmen verbessern.

HEIDELBERG. Bis Ende 2011 waren
im Rahmen des Konjunkturpakets II
beschränkte Ausschreibungen und
freihändige Vergaben ohne nähere
Begründung zugelassen, wenn der
geschätzte Auftragswert 100 000
Euro nicht überschritten hatte. Da-
mit wurde eine große Zahl von Auf-
trägen de facto einer Kontrolle ent-
zogen. Die Landesregierung hat die-
se Regelung nicht weiter verlängert.
Das ist eine richtige Entscheidung.
Denn öffentliche Ausschreibungen
stellen sicher, dass die Verwaltung
wirtschaftlich mit öffentlichen Mit-
teln umgeht. Sie erhöhen die Trans-
parenz, verhindern Mauscheleien
und machen einen fairen Wettbe-
werb unter den Bietern möglich.

Kommunale Einkaufsgesellschaften
sind abzulehnen

Ausgeschrieben oder zumindest
veröffentlicht werden sollten auch
Leistungen, die bisher von kommu-
nalen Unternehmen erbracht wer-
den. Insbesondere die kommunalen
Einkaufsgesellschaften, die darauf
abzielen, möglichst viele Aufträge
unter sich („Inhouse-Vergabe“)
ohne freien Wettbewerb zu platzie-

ren, sind abzulehnen. Fraglich ist
auch die gängige Praxis um Dienst-
leistungsaufträge. Sie müssen nach
der Vergabeordnung für freiberufli-
che Leistungen (VOF 2009) bisher
nur unter besonderen Umständen
öffentlich ausgeschrieben werden.
Viele Dienstleistungsaufträge vor al-
lem der Kommunen können damit
nach Belieben vergeben werden.

Um Misstrauen von vorneherein
vorzubeugen, sollten deshalb
grundsätzlich alle Anfragen im In-
ternet veröffentlicht werden, damit
alle potenziellen Bieter von den Pro-
jekten erfahren. Ebenso sollte veröf-
fentlicht werden, wer von den Bie-
tern den Auftrag bekommen hat, da-
mit auffällige Häufungen von Zu-
schlägen für einzelne Bieter hinter-
fragt werden können.

Dem Vergaberecht entzogen sind
Maßnahmen der Justiz. Die Beauf-
tragung etwa von Insolvenzverwal-
tern, Sachverständigen und Dol-
metschern erfolgt durch Rechtspfle-
ger, Richter, Staatsanwälte nach ei-
genem Ermessen. Die Justiz sollte
alles daran setzen, das in sie gesetzte
Vertrauen zu erhalten und diesen
Bereich einheitlich transparent re-
geln. Auch hier bietet es sich an, alle
erteilten Aufträge grundsätzlich im
Internet zu veröffentlichen, um auf-
fällige Auftragshäufungen im Blick
zu behalten.

Damit auf allen Ebenen die
Grundsätze des Vergaberechts wie
die Vergabe an fachkundige, zuver-
lässige Unternehmen zu angemes-

senen Preisen, die Verwirklichung
des europäischen Binnenmarktes
sowie die Gleichbehandlung der
Bieter immer wieder bewusst ge-
macht werden, bedarf es der aktiven
Schulung der Vergabestellen. Dann
gerät auch nicht in Vergessenheit,
dass die Bevorzugung von regiona-
len Unternehmen nicht zu diesen
Grundsätzen gehört.

Auch das Vergabeverfahren selbst
könnte transparenter sein. Derzeit
ist etwa ein Antrag auf Akteneinsicht
des unterlegenen Mitbewerbers
weitgehend nutzlos, weil wesentli-
che Teile der Akte mit der Begrün-
dung, es handele sich um Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisse, nicht
freigegeben werden. Ob dies wirk-
lich in allen Fällen so ist, ist nicht
nachvollziehbar. Deshalb sollte die
Begründung der Vergabestelle, wa-
rum ein Interesse an der Nichtwei-
tergabe von Informationen beste-
hen soll, veröffentlicht werden.

Die Gefahr von Korruption und Mauscheleien lässt sich durch mehr Transparenz bei öffentlichen Vergaben verringern. FOTO: DPA

Peter Hammacher,
Rechtsanwalt und Mediator,
Heidelberg (ehrenamtlich tätig
für Transparency International )

„Ein transparentes
Vergabeverfahren
ist nur dann ge-
währleistet, wenn
es gerichtlich voll-
ständig überprüft
werden kann.“
Peter Hammacher,
Rechtsanwalt und Mediator
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Kurz notiert

Strafe bei unterlassener
Ausschreibung

BERLIN. Der Bund der Steuerzah-
ler (BdSt) plädiert für schärfere
strafrechtliche Instrumente gegen
die Verschwendung staatlicher
Gelder. Danach soll der Straftatbe-
stand der Haushaltsuntreue im
Strafgesetzbuch verankert wer-
den. Empfohlen wird auch, die un-
terlassene Ausschreibung öffentli-
cher Aufträge als Ordnungswidrig-
keit zu ahnden. (sta)

Land bewilligt Zuschuss
für Löschfahrzeug

LEONBERG. Das Land hat der
Stadt Leonberg einen Zuschuss
über 99 000 Euro für die Anschaf-
fung eines Löschfahrzeugs bewil-
ligt. Rund 390 000 Euro kostet ein
solches Fahrzeug, das damit euro-
paweit auszuschreiben ist. Wie die
Leonberger Kreiszeitung berich-
tet, soll die Dienstleistungsgesell-
schaft des Gemeindetags Baden-
Württemberg die Stadt bei der
Ausschreibung beraten. (sta)

Köln will Verfahren
beschleunigen

KÖLN. Die Stadt Köln will die Aus-
schreibung und Vergabe von Bau-
vorhaben schneller abwickeln und
will im Stadtrat ein Maßnahmen-
paket verabschieden. Die bei der
Umsetzung des Konjunkturpakets
II gesammelten Erfahrungen sol-
len helfen, die Verfahren unter
„Alltagsbedingungen“ zu be-
schleunigen. So sollen etwa die
Schnittstellen zwischen Fach-
dienststellen und Vergabeamt ver-
bessert und die Vergaberichtlinien
überarbeitet werden. (sta)

Schleswig-Holstein behält
erhöhte Wertgrenzen bei

KIEL. Schleswig-Holstein hat die
im Rahmen des Konjunkturpakets
bundesweit gelockerten Wert-
grenzen für öffentliche Aufträge
bis zum 31. Dezember 2012 ver-
längert. Danach dürfen Bauleis-
tungen unterhalb eines Auftrags-
werts von 100 000 Euro freihändig
vergeben und unterhalb einer Mil-
lion Euro beschränkt ausgeschrie-
ben werden. (sta)

Einladung
zum Symposium für gute 
Planung und Gestaltung
15. März 2012 in Neu-Ulm

12. SteinForum

Neue Bausysteme
für die  Freiraum -
gestaltung
Themen und Referenten 

” Die gesplittete Abwasser-
gebühr und ihre Folgen
Dipl.-Ing. Klaus W. König

” Neues wirtschaftliches 
Sanierungs verfahren 
im Pflasterbau
Dipl.-Ing. (FH) Jens Meinheit

” Mit Photokatalyse gegen
Stickstoffoxid-Belastung
Dr. Werner Tischer

” Straßenbau im Kontext
zwischen Baukultur und
Luftreinhaltung
Dipl.-Ing. Architektin 
Cornelia Zuschke

” Licht im Freiraum – 
LED und Co.
Freier Architekt BDA DWB
Mario Hägele

” Tuning für’s Gehirn
Dipl.-Inf. Boris Nikolai Konrad

Mehr Info und Anmeldung
www.braun-steine.de

Telefon 07331.3003-0
info@braun-steine.de
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